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Mit dem vorliegenden Mandanten-Informationsbrief möchten wir Sie wieder über verschiedene 
interessante und aktuelle Themen (Praxisfragen, Rechtsprechung und Gesetzgebung) 
informieren. 
 

Rufen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen haben. 

 

Am Wambolterhof 4-6 
64625 Bensheim 
Telefon 06251/70191-0 
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Inhalt 

 

1 Entlastungsprämie 

Ein neuer Krieg im Iran und damit 
verbunden eine neue Energiekrise, 
diesmal ausgelöst durch die Sperrung 
der Straße von Hormus, rufen doch 
geradezu nach demselben Schema, mit 
welchem bereits den vorangegangenen 
Krisen „getrotzt“ wurde bzw. wodurch 
diese zumindest abgemildert werden 
sollten. Nach dem Corona- und 
Pflegebonus, sowie der Inflationsaus-
gleichsprämie sollte es nach dem 
Willen der Bundesregierung erneut eine 
Entlastungsprämie geben, welche 
dieses Mal auch exakt genauso heißen 
wird. 

Nachdem am 24.04.2026 der 
Bundestag den Weg für die 
Entlastungsprämie geebnet hat, hat der 
Bundesrat am 08.05.2026 seine 
Zustimmung zum Gesetz verweigert. 

Die Einführung der Entlastungsprämie 
ist damit vorerst gescheitert. Eine 
Einigung im Rahmen eines 
Vermittlungsausschusses gilt derzeit 
als unwahrscheinlich. 

Wir halten Sie zu den weiteren 
Entwicklungen informiert. 

 

 

2 Weitere Gesetzesvorhaben ohne 
Zustimmung des Bundesrats 

Neben der Einführung der 
Entlastungsprämie waren folgende 
Gesetzesänderungen geplant, denen in 
der Bundesratssitzung vom 09.05.2026 
ebenfalls nicht die Zustimmung erteilt 
wurde: 

- Änderung des 
Steuerberatungsgesetzes 

- Erhöhung des 
Mindesthebesatzes in der 
Gewerbesteuer von 200 % auf 
280 % 

- Verlängerung von 
Anzeigepflichten im 
Grunderwerbsteuergesetz und 
Entschärfung der sog. Signing-
Closing-Falle  
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3 Keine Abzugsfähigkeit von 
Verlusten aus russischen 
Wertpapieren  

Auch das nächste Thema hat mit 
unmittelbaren Folgen eines Krieges zu 
tun. Diesmal allerdings nicht mit der 
neuesten kriegerischen Auseinander-
setzung im Iran, sondern mit den 
Auswirkungen des weiter andauernden 
Krieges in und gegen die Ukraine. 

Bedingt durch die Sanktionen infolge 
des Konfliktes sind nicht nur ganze in 
Russland investierte Unternehmen 
bzw. deren russische Vermögenswerte 
verstaatlicht bzw. enteignet worden, 
sondern auch der Handel mit 
Wertpapieren russischer Unternehmen 
wurde faktisch ausgesetzt. 

Mangels Handelbarkeit der 
Wertpapiere sind mittlerweile viele 
Banken dazu übergegangen, diese 
Anteile mit 0 € oder gar nicht zu 
bewerten. Ebenfalls werden keine 
Dividenden mehr ausgezahlt, sodass 
viele Anleger und deren steuerliche 
Berater die Forderungen für 
uneinbringlich hielten und einen 
entsprechenden steuerlichen Verlust 
geltend machen wollten. 

Die Finanzverwaltung lehnt diese 
Verluste aus uneinbringlichen 
Forderungen bislang jedoch ab, sodass 
sich nunmehr das erste Finanzgericht 
mit der Problematik beschäftigt hat. 

Entgegen der Meinung der Banken, 
welche die Anteile mit 0 € bewerten und 
auch entgegen der bisherigen 
herrschenden Meinung, dass es sich 
zum jetzigen Zeitpunkt um 
uneinbringliche Forderungen handelt, 

hat das Sächsische Finanzgericht 
entschieden, dass die Verluste derzeit 
(noch) nicht abzugsfähig seien. 

Hintergrund der Entscheidung ist laut 
Finanzgericht, dass weder der 
russische Staat noch die betroffenen 
Unternehmen insolvent und die Anteile 
weder veräußert noch eingezogen 
worden seien, sodass kein 
Veräußerungsverlust entstehen konnte.  

Die Tatsache, dass eine Veräußerung 
aufgrund der geltenden Sanktionen 
faktisch unmöglich ist, ließ das Gericht 
nicht gelten, da es nicht 
unwahrscheinlich sei, dass die 
Wertpapiere zu einem jetzt noch 
unbekannten Zeitpunkt (nach dem 
Ende des Krieges?) wieder handelbar 
seien und ggf. sogar die 
Dividendenzahlungen nach diesem 
Zeitpunkt wieder einsetzen. 

Aufgrund der Relevanz der 
Entscheidung ist derzeit das 
Revisionsverfahren beim Bundes-
finanzhof anhängig (Az. VIII R 5/26), 
sodass in allen vergleichbaren Fällen 
Einspruch in Verbindung mit einem 
Ruhen des Verfahrens eingelegt 
werden sollte. 

 

4 Gewinngrenze für Bildung eines 
Investitionsabzugsbetrags 

§ 7g Einkommensteuergesetz (EStG) 
ermöglicht es Steuerpflichtigen für die 
künftige Anschaffung oder Herstellung 
von abnutzbaren beweglichen 
Wirtschaftsgütern des Anlage-
vermögens bis zu 50 % der 
voraussichtlichen Anschaffungs-
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/Herstellungskosten gewinnmindernd 
abzuziehen, sog. Investitions-
abzugsbetrag (IAB) 

Damit jedoch nur „kleine und mittlere“ 
Betriebe in den Genuss dieses 
Steuerprivilegs kommen, darf der IAB 
nur dann in Anspruch genommen 
werden, wenn der Gewinn des Betriebs 
im Wirtschaftsjahr, in dem die Abzüge 
vorgenommen werden sollen, 
200.000 € nicht überschreitet. 

Umstritten war, auf welche Größe diese 
Gewinngrenze nun abstellte: Den 
steuerlichen Gewinn (so die Auffassung 
der Finanzverwaltung) oder den 
bilanziellen Gewinn (so bspw. das FG 
Baden-Württemberg). Der Unterschied 
wird insbesondere bei Gewerbe-
betrieben deutlich: Den Bilanzgewinn 
mindert hier eine Rückstellung für die 
Gewerbesteuerschuld, für die 
Ermittlung wird die Gewerbe-
steuerrückstellung jedoch – als 
sogenannte nicht abzugsfähige 
Betriebsausgabe – wieder 
hinzugerechnet. 

Der X. Senat des Bundesfinanzhofs 
(BFH) hat nun ganz aktuell die 
Auffassung der Finanzverwaltung 
bestätigt: Maßgebend für die 
Gewinngrenze des § 7g EStG ist der 
steuerliche Gewinn, also der Gewinn 
nach außerbilanziellen Korrekturen. 
Damit wird die Inanspruchnahme eines 
solchen IAB für viele mittelständische 
Unternehmen wohl weiter einge-
schränkt bleiben. 

Ein kleiner Hoffnungsschimmer besteht 
allerdings noch: Die gleiche 
Rechtsfrage ist noch bei dem III. Senat 

des BFH zur Entscheidung anhängig. 
Beurteilt dieser die Rechtslage anders 
wäre der „Große Senat“ des BFH 
anzurufen, welcher dann praktisch als 
Schiedsrichter fungieren würde. Die 
Uhren wären dann wieder 
zurückgedreht. Allerdings kommt eine 
solche Anrufung des „Großen Senats“ 
des BFH in der Praxis nur äußerst 
selten vor. Aber die Hoffnung stirbt 
bekanntlich zuletzt – wir werden Sie 
hier mit unserem Mandanteninforma-
tionsbrief auf dem Laufenden halten. 

 

5 Update Homeoffice-
Betriebsstätte 

Das Problem mit der Homeoffice-
Betriebsstätte 

Die Tätigkeit eines Arbeitnehmers in 
dessen häuslichem Homeoffice 
begründet nach Ansicht der deutschen 
Finanzverwaltung in der Regel keine 
Betriebsstätte des Arbeitgebers. Grund 
hierfür ist, dass der Arbeitgeber 
typischerweise nicht über eine 
ausreichende Verfügungsmacht über 
die häuslichen Räumlichkeiten des 
Arbeitnehmers verfügt.  

Dieses Begriffsverständnis hat die 
Finanzverwaltung bislang sowohl bei 
der Auslegung des nationalen Recht (§ 
12 AO) als auch bei der Auslegung von 
Doppelbesteuerungsabkommen (Art. 5 
OECD-MA) zugrunde gelegt. Folglich 
scheiterten potenzielle Homeoffice-
Betriebsstätten sowohl im Inbound-Fall 
(Arbeitnehmer arbeitet im Homeoffice in 
Deutschland) als auch im Outbound-
Fall (Arbeitnehmer arbeitet im 
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Homeoffice im Ausland) regelmäßig an 
der erforderlichen Verfügungsmacht. 

Ausländische Steuerverwaltungen 
messen dagegen dem Kriterium der 
Verfügungsmacht meist weit weniger 
Bedeutung bei. Beispielsweise kann ein 
deutscher Arbeitgeber unter be-
stimmten Voraussetzungen durchaus in 
Österreich eine Betriebsstätte 
begründen, wenn einer seiner 
Arbeitnehmer dort im Homeoffice tätig 
wird. 

Die Folge sind Doppelbesteuerungen, 
weil der ausländische Staat der 
ausländischen Betriebsstätte einen 
gewissen Gewinnanteil zuordnen und 
besteuern will, während aus Sicht der 
deutschen Finanzverwaltung im 
Ausland keine Betriebsstätte existiert, 
der ein Gewinnanteil zugeordnet 
werden könnte. Als Lösung bleibt dann 
oft nur ein (zeit- und kostenintensives) 
Verständigungsverfahren. 

OECD einigt sich auf neue Kriterien 

Erfreulich ist daher, dass sich die 
OECD-Staaten Ende letzten Jahres im 
Rahmen der fortentwickelten OECD-
Kommentierung zu Art. 5 OECD-MA auf 
einheitliche Kriterien verständigt haben. 
Die OECD weist zwar mehrfach darauf 
hin, dass die Kriterien nicht starr und 
ausnahmslos ausschlaggebend sind 
(Abweichungen im Einzelfall sind 
möglich). Dennoch wird in der Praxis 
erwartet, dass für viele Fälle nun eine 
eindeutige und in beiden Vertrags-
staaten einheitliche Entscheidungen 
möglich sind, ob eine Homeoffice-
Betriebsstätte im abkommens-
rechtlichen Sinne vorliegt.  

Nach den neuen Kriterien ist in einem 
ersten Prüfungsschritt darauf 
abzustellen, ob der Arbeitnehmer 
weniger als 50 % seiner gesamten 
Arbeitszeit aus dem Homeoffice heraus 
tätig wurde. Ist dies der Fall, liegt 
regelmäßig keine Homeoffice-
Betriebsstätte vor. 

Wird die 50%-Grenze nicht 
unterschritten, ist in einem zweiten 
Schritt zu prüfen, ob es einen 
geschäftlichen Grund für die Nutzung 
des Homeoffice gibt. Dies ist der Fall, 
wenn die physische Anwesenheit der 
Person in diesem Staat selbst die 
Ausübung der Geschäftstätigkeit des 
Unternehmens erleichtert. Dies ist 
beispielsweise der Fall, wenn 

· Kunden- oder 
Lieferantenbeziehungen 
gepflegt oder angebahnt werden 
(insbesondere durch 
persönliche Treffen), 

· eine zeitnahe Kommunikation 
mit Kunden oder Lieferanten in 
anderen Zeitzonen 
sichergestellt wird (z.B. Support-
Service), 

· auf spezifisches, für die 
Geschäftstätigkeit relevantes 
Fachwissen oder sonstige 
Ressourcen vor Ort zugegriffen 
wird (z.B. Zusammenarbeit mit 
Universität vor Ort) oder 

· Dienstleistungen mit physischer 
Anwesenheit gegenüber im 
Homeoffice-Staat ansässigen 
Kunden erbracht werden. 

Fehlt es an einem sachlichen 
Zusammenhang zwischen der 
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Anwesenheit des Arbeitnehmers in der 
Wohnung und der Ausübung der 
unternehmerischen Tätigkeit, so liegt 
kein geschäftlicher Grund vor. Das 
Homeoffice wird dann, obwohl der 
Arbeitnehmer seine Arbeit überwiegend 
dort ausübt (vgl. erster Prüfschritt), 
nicht zu einer Betriebsstätte für den 
Arbeitgeber. Ein sachlicher Zusammen-
hang fehlt also insbesondere, wenn 
keine der o.g. Situationen vorliegt und 
der Arbeitgeber die Tätigkeit im 
Homeoffice nur deshalb gestattet, 

· weil er ansonsten den 
Arbeitnehmer nicht hätte 
gewinnen oder halten können 
oder 

· weil allein Kostenerwägungen 
durch Einsparung von 
Büroflächen bezweckt waren. 

Umsetzung durch die deutsche 
Finanzverwaltung? 

Die deutsche Finanzverwaltung wird die 
neuen Prüfkriterien für eine 
Homeoffice-Betriebsstätte im ab-
kommensrechtlichen Sinne voraus-
sichtlich auch in der Praxis anwenden. 
Jedenfalls ergibt sich das aus einem 
aktuellen BMF-Schreiben, das bislang 
jedoch lediglich in der Entwurfsfassung 
vorliegt. 

Damit dürfte sich in vielen Outbound-
Fällen mit einer Homeoffice-Tätigkeit im 
Ausland nun einvernehmliche 
Lösungen ergeben. 

Beispiel: 

Die A-GmbH beschäftigt im OECD-
Ausland einen Mitarbeiter. Dieser ist 
überwiegend in seinem Homeoffice 

tätig. Der Mitarbeiter betreut die 
Lieferanten im Homeoffice-Staat u.a. 
auch durch regelmäßige persönliche 
Treffen. 

Lösung: 

Während die deutsche Finanz-
verwaltung in solchen Konstellationen 
das Vorliegen einer ausländischen 
Betriebsstätte verneint hat, würde sie 
nun bei Anwendung der neuen 
Prüfkriterien eine Betriebsstätte im 
Homeoffice bejahen. Zum einen ist die 
50%-Schwelle überschritten. Zum 
anderen liegt ein geschäftlicher Grund 
für die Arbeit im Homeoffice vor. 

Hinweis: 

Im Inbound-Fall ändert sich durch die 
neue OECD-Auffassung nichts. Hier ist 
zunächst entscheidend, ob nach 
nationalem Recht (§ 12 AO) eine 
Betriebsstätte vorliegt; das DBA wirkt 
ggf. lediglich begrenzend. Beim 
Betriebsstättenbegriff nach nationalem 
Recht hält die Finanzverwaltung aber 
weiterhin unverändert am Erfordernis 
der Verfügungsmacht fest. Diese wird in 
Homeoffice-Fällen regelmäßig fehlen. 

Sonderfälle 

Die neuen Kriterien sind nicht 
ausnahmslos auf sämtliche 
Homeoffice-Konstellationen 
anzuwenden. Beispielsweise gelten die 
obigen Ausführungen nicht bzw. nur 
eingeschränkt für Fälle, bei denen 
Arbeitnehmer mit Leitungsfunktionen 
(insbesondere Geschäftsführer) und 
Vertriebsmitarbeiter mit Abschluss-
vollmacht im Homeoffice tätig werden. 
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6 Weitere Informationen  

Die vorstehenden Ausführungen und 
Beiträge sind nach bestem Wissen und 
Kenntnisstand verfasst worden. Es 
handelt sich nicht um abschließende 
Informationen und ersetzt keine 
Beratung. Eine Haftung für den Inhalt 
dieses Informationsbriefs kann daher 
nicht übernommen werden. 

Gerne beraten wir Sie zu diesen und 
anderen Themen. 

Bitte vereinbaren Sie bei Interesse 
einen Besprechungstermin. Wir 
analysieren individuell Ihre persönliche 
Situation, zeigen Ihnen Vor- und 
Nachteile auf und geben Ihnen 
Gestaltungsempfehlungen. 

 


